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1. Entscheidungen des II. Zivilsenats

2. Entscheidungen anderer Zivilsenate

Zur nachträglichen Änderung der 
Anleihebedingungen bei Wandel
genussscheinen (§§ 5 Abs. 2 Satz 2, 
24 Abs. 2 SchVG)

a)  Die Übergangsvorschrift des § 24 
Abs. 2 SchVG findet auf nach deut-
schem Recht begebene inhaltsgleiche 
Schuldverschreibungen aus Gesamt-

emissionen, die vor dem 5. August 
2009 ausgegeben wurden, Anwen-
dung, auch wenn sie nicht dem 
Schuldverschreibungsgesetz von 
1899 unterfielen.

b)  Der Beschluss der Gläubigerversamm-
lung und die Änderung der Anleihe-
bedingungen sind unabhängig vom 

Vollzug des Änderungsbeschlusses 
nichtig, wenn der Beschluss nicht 
gleiche Bedingungen für alle Gläu-
biger vorsieht.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 1. Juli 2014 – II ZR 381 / 13 

Zur Haftung des Geschäftsführers 
für unlautere Wettbewerbshandlun
gen (§ 8 Abs. 1 UWG)

a)  Der Geschäftsführer haftet für unlau-
tere Wettbewerbshandlungen der 
von ihm vertretenen Gesellschaft nur 
dann persönlich, wenn er daran ent-
weder durch positives Tun beteiligt 
war oder wenn er die Wettbewerbs-
verstöße aufgrund einer nach allge-

meinen Grundsätzen des Deliktsrechts 
begründeten Garantenstellung hätte 
verhindern müssen.

b)  Allein die Organstellung und die all-
gemeine Verantwortlichkeit für den 
Geschäftsbetrieb begründen keine 
Verpflichtung des Geschäftsführers 
gegenüber außenstehenden Dritten, 
Wettbewerbsverstöße der Gesellschaft 
zu verhindern.

c)  Der Geschäftsführer haftet allerdings 
persönlich aufgrund einer eigenen 
wettbewerbsrechtlichen Verkehrs-
pflicht, wenn er ein auf Rechtsverlet-
zungen angelegtes Geschäftsmodell 
selbst ins Werk gesetzt hat.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 18. Juni 2014 – I ZR 242/12 
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tungen einzugehen. CMS EEIG und die einzelnen Mitgliedssozietäten haften jeweils ausschließlich für  
eigene Handlungen und Unterlassungen. Der Markenname „CMS“ und die Bezeichnung „Sozietät“  
können sich auf einzelne oder alle Mitgliedssozietäten oder deren Büros beziehen.
www.cmslegal.com
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